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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN SCHULTHEISS

UND RAT VON SOLOTHURN

"Auff so vilfeltige unns eingelangte Klegten , was gestalten der unnserige Mit¬

bürger Frantz Carl B e n g g sich zue Brundtrudt undt anderer Orthen so übel

verhalten und allerhandt lichtfertikheiten verüebet , sich auch gegen seiner

Frauw Gmahlin . . . [Maria ] Kunigunda Buchin [Buch  von Solothurn ] mit son¬

deren threüwwordten verneme77 lassen und dem verlauthen nach yioch kein nachs-

lass bey Jhme verspürt werde , habendt wir unns gezwungen befunden zue Vermei¬

dung besorgenden grossen Ungemachs Jhne Benggen für ein und alle mahl zue

verbandisiren , mit diserem anhang , das wan er in unserer Podtmässikheit wurdt

zue betretten sein , man Jhmme den verdienten Lohn umb Neüw und altes einmes¬

sen , dass Er inskünfftig gewüss derglichen lichtfertige Stukh nit mehr bege¬

hen werde . Wan unns aber sein des Benggen . . . böse anmuethungen bekhandt , auch

sein Frauw in den sorgen stehet , Er möchte sich ohnverschambter weis nacher



Solothurn begeben und alldorten Jhre Zlnnsleüth bereden 3 das [ sie ] Jhmme Zinn-

sen oder andere Mittel elnhendlgen thedten , wie dan vor derrrne ahnmuthlloher

weise und zue Jhrem nlt geringen schaden auch schon beschechen . Also haben wir

solchem allem vorzueplegen nothwendlg befunden 3 Eüch . . . hiervor parte zue

geben und . . . zue ersuechen . . . 3 dass wan Er Bengg sich selbiger Enden . . .

einfinden thedte 3 man Jhmme nlt vll gehör 3 weniger von seiner Frauw Gmahlln

Mlttlen geben wolle 3 auch von Oberkheltswegen bei Jhr der Frauw Kunlgunda Bu¬

chin habenden Zinnsleüthen . . . den bevelch zue erthellen 3 dass Sie Jhmme dem

Benggen das wenigiste nlt zue kommen lassen sollen 3 damit Jhmme nlt mittel zue

anderen leichtfertlkhelten ln die händt geschafft 3 und der Frauw und Rinderen

das Jhrlge . . . verschwendt werde " . Gerne wolle man bei Gelegenheit

Gegenrecht halten.

Konzept , von Landschreiber Niklaus Andermatt
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